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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 22. Januar 2007

über den Standpunkt der Gemeinschaft im Internationalen Kaffeerat zur Verlängerung des
Internationalen Kaffee-Übereinkommens von 2001

(2007/95/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133 in Verbindung
mit Artikel 300 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Internationale Kaffee-Übereinkommen von 2001
wurde am 24. September 2001 mit Beschluss
2001/877/EG (1) im Namen der Europäischen Gemein-
schaft unterzeichnet und abgeschlossen.

(2) Gemäß Artikel 52 Absätze 1 und 2 läuft das Internatio-
nale Kaffee-Abkommen von 2001 am 30. September
2007 aus, sofern es nicht durch Beschluss des Interna-
tionalen Kaffeerats um einen oder mehrere aufeinander
folgende Zeiträume von insgesamt höchstens sechs Jah-
ren verlängert wird.

(3) Die Verlängerung dieses Übereinkommens liegt im Inte-
resse der Europäischen Gemeinschaft.

(4) Der Standpunkt der Europäischen Gemeinschaft im Inter-
nationalen Kaffeerat ist festzulegen —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Die Europäische Gemeinschaft stimmt im Internationalen Kaf-
feerat für die Verlängerung des Internationalen Kaffee-Überein-
kommens von 2001 für einen oder mehrere Zeiträume von
höchstens sechs Jahren.

Geschehen zu Brüssel am 22. Januar 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

F.-W. STEINMEIER
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